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1. Austauschblatt

Von besonderer Bedeutung für die Realisierung der Verant
wortung der Untersuchungsorgane des MfS ist die Erschließung 
und umfassende Nutzung der Potenzen des strafprozessualen 
Prüfungsverfahrens für die vorbeugende Verhinderung jegli
cher feindlicher Tätigkeit, insbesondere von Staatsverbre
chen, und von politisch-operativ bedeutsamen Straftaten der 
allgemeinen Kriminalität. Die strafverfahrensrechtlichen Be
fugnisse der Untersuchungsorgane sind insbesondere bei der 
Vorkcmnnisuntersuchung sowie zur Klärung politisch-operativ 
bedeutungsvoller Zusammenhänge unter genauer Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen effektiv anzuwenden, um das Vorlie
gen oder Nichtvorliegen des Straftatverdachts kurzfristig 
und zuverlässig zu klären. Das betrifft insbesondere die 3e- 
fragung des Verdächtigen und die Dpjsdtiführung erkennungs- 
dienstlicher Maßnahmen, Die Dui^JÄüTirung des strafprozessualer. 
Prüfungsverfahrens durch die UntWrsuchungsorgane des MfS ist 
zu dokumentieren und konjTollfähig zu gestalten.
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Für die Erfüllung,, der Gesamtaufgabenstellung des MfS besitzt 
die Beherrschung untd politisch kluge Anwendung der straiver- 
fahrensrechtliehen Bestimmungen zum Ermittlungsverfahren 
durch die Untersuchungsorgane des MfS einen hohen Stellen
wert. Insbesondere die konsequente und differenzierte Durch
setzung der Regelungen über die Einleitung von Ermittlungs
verfahren und über die Anordnung der Untersuchungshaft unter 
Beachtung der Grundprinzipien des sozialistischen Rechts be
rührt Machtfragen; ihre Handhabung erfordert exakte Kennt
nisse und politische Weitsicht unter Beachtung der im Einzel
fall gegebenen politisch-operativen Zusammenhänge. Auch die 
Bearbeitung und der Abschluß von Ermittlungsverfahren sowie 
die Durchführung der einzelnen Ermittlungshandlungen hat den 
strafverfahrensrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Es 
kommt darauf an, die Potenzen dieser Festlegungen der StPO 
für die Wahrheitsfeststellung im Ermittlungsverfahren und im 
Strafverfahren umfassend zu erschließen. Das betrifft insbe-


